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A m t s b l a t t 
für den Landkreis Kelheim 

 
Nr. 22 vom 12.06.2026 

Verleger: Landrat des Landkreises Kelheim   Verlagsort: Kelheim   Druck: Landratsamt Kelheim 
Verantwortlich für den Inhalt: Einsender bzw. Unterzeichner der jeweiligen Bekanntmachung 

 
Inhaltsverzeichnis:                                 Seite 
 

 

Landratsamt 
 

• Übungen der Bundeswehr; 
Bekanntmachung vom 01.06.2026, Nr. 31 – 0831 

 

Sonstige 
 

• Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes Rottenburger Gruppe 
für das Wirtschaftsjahr 2026 
 

• Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kaiser Therme Bad Abbach für  
das Haushaltsjahr 2026 
 

• Aufgebot einer verloren gegangenen Sparurkunde 
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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 
 

Übungen der Bundeswehr 
 

 
Bekanntmachung vom 01.06.2026, Nr. 31 – 0831 
 
 
Die Bundeswehr führt in der Zeit vom  
 

29. Juni bis 09. Juli 2026 
 

 
im westlichen Landkreis Kelheim zwischen Essing und Mainburg Übungen durch. 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von Einrichtungen der übenden Einheiten fernzuhalten. 
Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition und dgl. ausgehen, 
wird hingewiesen. Jeder Fund liegen gebliebener militärischer Gegenstände (Munition, Spreng-
mittel usw.) ist der nächsten Polizeidienststelle zu melden. 
 
Die Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten. 
 
Zur Abwicklung von Manöverschäden durch die Bundeswehr erteilen die Gemeinden sowie das 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kompetenz-
zentrum Baumanagement München, Referat K 3, Dachauer Str. 128, 80637 München nähere 
Auskunft. 
 
 
Kelheim, den 01.06.2026 
Landratsamt Kelheim 
Sachgebiet 31 
 
 
 
Kainz 
Abteilungsleiter                                                                        
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Sonstige Bekanntmachungen 

 
Haushaltssatzung 

des Wasserzweckverbandes Rottenburger Gruppe, 84056 Rottenburg a.d.L. (Landkreise Kel-

heim, Landshut, Regensburg) 

für das Wirtschaftsjahr 2026 
 

Auf Grund der §§ 23 - 25 der Verbandssatzung und der Art. 40 - 42 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird im  

Erfolgsplan  in den Erträgen auf 6.617.200 € 

 in den Aufwendungen auf 7.542.200 € 

und im Vermögensplan 

in den Einnahmen und Ausgaben auf 2.434.163 € 

festgesetzt. 

 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im 
Wirtschaftsplan wird auf 0 € festgesetzt. 
 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-

schaftsplan wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 5 

Umlagen nach § 25 der Verbandssatzung werden nicht erhoben. 

 

§ 6 

Der Stellenplan wird gemäß Anlage festgesetzt. 

 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 

 
 
Pattendorf, den 29.05.2026 Wasserzweckverband 
 Rottenburger Gruppe 
 
 ________________________ 
 Hans Weinzierl 
 Erster Vorsitzender 
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Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Kaiser Therme Bad Abbach 
für das Haushaltsjahr 2026 
 
Die Regierung von Niederbayern hat mit Schreiben vom 26.05.2026 (Zeichen RNB-12 KR-
1444.34-1-13-4) die Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt. 
 
Gemäß Art. 24 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs 3 GO und § 22 der Verbandssatzung wird die Haus-
haltssatzung hiermit amtlich bekannt gegeben.  
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung ei-
ner Haushaltssatzung während der üblichen Öffnungszeiten im Kurmittelhaus, Kaiser-Therme, 
Kurallee 4, 93077 Bad Abbach öffentlich zur Einsicht aus. 
 
Die Haushaltssatzung hat folgenden Wortlaut: 
 
Aufgrund des § 18 der Verbandssatzung und des Art. 40 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63ff der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kaiser-Therme Bad Abbach für 
das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab 
 
 im Erfolgsplan       

in den Erträgen mit     2.790.600,00 € 
in den Aufwendungen mit    5.131.200,00 € 
Ergebnis               -2.340.600,00 € 

 
im Vermögensplan 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit  2.090.600,00 € 
 

 
§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Zweckverbandes 
Kurmittelhaus Bad Abbach werden nicht aufgenommen.  

 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kaiser-Therme Bad Ab-
bach werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
Eine Verbandsumlage zur Abdeckung des ungedeckten Bedarfs wird gemäß  
§ 20 Abs. 1 der Verbandssatzung auf 1.200.000 € festgesetzt. 
Dieser Betrag ist von den Verbandsmitgliedern wie folgt aufzubringen: 
 
 Bezirk Niederbayern 60% =  € 720.000,00 
 Landkreis Kelheim 20% =  € 240.000,00 
 Markt Bad Abbach  20% =  € 240.000,00 
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§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetrie-
bes wird auf € 465.100,00 festgesetzt. 
 
 

§ 6 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
Landshut, den 26.05.2026 
 
gez. 
Dr. Heinrich 
Verbandsvorsitzender 
Bezirkstagspräsident 
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Aufgebot 
 

einer verloren gegangenen 
 

Sparurkunde 
 
 
Die Sparurkunde 
                                Antragsteller: Johann Heilmeier  
Sparkassenbuch Konto Nr. 3415579565       
ist in Verlust geraten.                                      
 
Der Vorstand der Sparkasse Landshut erlässt gemäß Artikel 35 AGBGB zum Zwecke der Kraft-
loserklärung das Aufgebot. 
 
Der Inhaber dieser Sparurkunde wird hiermit aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Ur-
kunde bis spätestens 03.09.2026 
 
bei der Sparkasse Landshut anzumelden. Werden bis zum vorgenannten Termin keine Rechte 
geltend gemacht, so erfolgt anschließend die Kraftloserklärung der Sparurkunde. 
 
Landshut, den 28.05.2026 
 
Sparkasse Landshut 
 
 
Geisler                 Tausendteufel 
 


